
Stiftung zur Förderung der Erforschung von Ersatz-
und Ergänzungsmethoden zur Einschränkung

von Tierversuchen

Satzung
in der Fassung vom 21. März 1986

mit den Änderungen durch die Beschlüsse des Stiftungsrates vom 14.02.1991, vom 
13.11.1992, vom 13.03.1996, vom 19.09.2001 und vom 17.02.2010.

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr der Stiftung

(1) Die Stiftung führt den Namen "Stiftung zur Förderung der Erforschung von 
Ersatz- und Ergänzungsmethoden zur Einschränkung von Tierversuchen."

(2) Sie hat ihren Sitz in Bonn.

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§2 Stiftungszweck

(1) Zweck der Stiftung ist es, die Erforschung von Methoden zum Ersatz und zur 
Ergänzung von Tierversuchen zu fördern und dadurch zur Einschränkung von 
Tierversuchen, insbesondere hinsichtlich der Zahl der Versuchsvorhaben und 
der Anzahl der Versuchstiere beizutragen. 

(2) Der Zweck soll durch folgende Tätigkeiten erreicht werden:

1. Bestandsaufnahme der Bereiche, in denen bereits Ersatz- und 
Ergänzungsmethoden zur Verfügung stehen,

2. Informationen der Einrichtungen und Personen, die Forschung betreiben, 
über vorhandene Ersatz- und Ergänzungsmethoden,

3. Bestandsaufnahme der Projekte und Vorhaben zur Erforschung von 
Ersatz- und Ergänzungsmethoden, sowie Information der Einrichtungen 
und Personen, die Forschung betreiben, 
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4. Ermittlung konkreter Fragestellungen sowie Auswahl von 
Forschungsvorhaben und Projekten im Bereich von Ersatz- und 
Erg�nzungsmethoden, die zur Einschr�nkung von Tierversuchen 
besonders geeignet sind,

5. F�rderung von Vorhaben und Projekten zur Erforschung von Ersatz- und 
Erg�nzungsmethoden,

6. Beschaffung von Mitteln zur Erforschung von Ersatz- und 
Erg�nzungsmethoden,

7. Zusammenarbeit mit ausl�ndischen und internationalen Einrichtungen 
zur F�rderung von Ersatz- und Erg�nzungsmethoden, 

8. Aktivit�ten auf dem Gebiet der gegenseitigen internationalen 
Anerkennung von Ersatz- und Erg�nzungsmethoden,

9. Information der �ffentlichkeit �ber national und international bereits 
praktizierte sowie in Erforschung befindliche Ersatz- und 
Erg�nzungsmethoden und ihre Auswirkungen auf die Einschr�nkung von 
Tierversuchen durch geeignete publizistische Ma�nahmen.

§ 3 Gemeinnützigkeit

(1) Die Stiftung verfolgt ausschlie�lich und unmittelbar gemeinn�tzige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts "Steuerbeg�nstigte Zwecke" des zweiten Teils der 
Abgabenordnung.

(2) Die Stiftung ist selbstlos t�tig und verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke.

(3) Mittel der Stiftung d�rfen nur f�r die satzungsm��igen Zwecke verwendet 
werden. Die Stiftung darf keine Person durch Ausgaben oder Zuwendungen, 
die dem Zweck der Stiftung fremd sind, oder durch unverh�ltnism��ig hohe 
Verg�tungen beg�nstigen. 

§ 4 Stiftungsvermögen, Finanzmittel

(1) Das Stiftungsverm�gen wird aus anf�nglichen Pflichteinlagen und 
ausdr�cklich f�r das Stiftungsverm�gen bestimmten Spenden gebildet. Es ist 
in seinem Bestand dauernd und ungeschm�lert zu erhalten. 

(2) Die anf�nglichen Pflichteinlagen betragen 1.000.000,00 (eine Million) DM1.

(3) Die zur Erf�llung des Stiftungszwecks erforderlichen Finanzierungsmittel 
werden aufgebracht durch:

1 BPI: 500.000 DM, VCI: 350.000,00 DM, IPS (jetzt IVA): 100.000,00 DM, IKW: 50.000,00 DM
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1. Ertr�ge des Stiftungsverm�gens,

2. finanzielle Zuwendungen, soweit diese nicht ausdr�cklich zur Erh�hung 
des Stiftungsverm�gens bestimmt sind,

3. sonstige Zuwendungen.

§ 5 Organe der Stiftung

(1) Organe der Stiftung sind der Stiftungsrat und das Kuratorium.

(2) Die Mitglieder der Organe �ben ihre T�tigkeit ehrenamtlich aus. Sie erhalten 
keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglied keine Zuwendungen 
aus Mitteln der Stiftung. Sie haben bei ihrem Ausscheiden oder bei Aufl�sung 
oder Aufhebung der Stiftung keinen Anspruch auf Anteile aus deren 
Verm�gen.

(3) Die Organe sind beschlussf�hig, wenn mehr als die H�lfte ihrer Mitglieder – in 
den F�llen des � 14 mindestens zwei Drittel – anwesend sind. Sie fassen ihre 
Beschl�sse mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder, sofern in 
dieser Satzung nicht ausdr�cklich etwas anderes bestimmt ist. 

(4) Beschl�sse k�nnen im schriftlichen Verfahren gefasst werden, sofern nicht ein 
Drittel der Mitglieder des Organs eine m�ndliche Beratung verlangt. 

(5) Wiederwahl der Mitglieder der Organe ist zul�ssig.

(6) Soweit die Arbeit der Organe nicht in dieser Satzung oder einer 
Gesch�ftsordnung geregelt ist, regeln sie ihre Verfahren selbst.2

§ 6 Stiftungsrat

(1) Der Stiftungsrat besteht aus

(a) je einem Vertreter des Verbandes Forschender Arzneimittelhersteller 
e.V.3, des Verbandes der Chemischen Industrie e.V., des 
Industrieverbandes Agrar e.V.4 und des Industrieverbandes 
K�rperpflege- und Waschmittel e.V.,

(b) je zwei Vertretern des Deutschen Tierschutzbundes e.V.5 mit Sitz in 
Bonn und des Bundesverbandes Tierschutz e.V.6 mit Sitz in Moers.

2 Geändert durch Beschluss des Stiftungsrates vom 13.11.1992.
3 Geändert durch Beschluss des Stiftungsrates vom 13.03.1996.
4 Geändert durch Beschluss des Stiftungsrates vom 13.11.1992.
5 Geändert durch Beschluss des Stiftungsrates vom 17.02.2010.
6 Geändert durch Beschluss des Stiftungsrates vom 13.11.1992.
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Die in (a) und (b) genannten Gruppen sollen mit je gleichzahligen Vertretern 
im Stiftungsrat vertreten sein. 

(2) Die Vertreter dieser Organisationen sind schriftlich zu bestellen und dem 
Stiftungsrat zu benennen. Mit Eingang dieser Benennung werden sie Mitglied 
des Stiftungsrates und es scheiden die gleichzeitig anzugebenden bisherigen 
Vertreter aus.

(3) Die in Absatz 1 genannten Organisationen ernennen in gleicher Weise f�r 
jeden Vertreter jeweils einen st�ndigen Stellvertreter.

(4) Der Stiftungsrat kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln weitere Mitglieder 
aufnehmen.

(5) Der Stiftungsrat w�hlt aus seinen Mitgliedern f�r die Dauer von drei Jahren 
seinen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter.

(6) Der Vorsitzende des Stiftungsrates beruft diesen bei Bedarf, mindestens 
einmal j�hrlich, mit Angabe der Tagesordnung ein und leitet die Sitzung. Er 
hat den Stiftungsrat auf Verlangen des Kuratoriums oder von mindestens vier 
Mitgliedern des Stiftungsrates einzuberufen.

§ 7 Aufgaben des Stiftungsrates

(1) Dem Stiftungsrat obliegen alle Aufgaben, soweit sie nicht einem anderen 
Organ vorbehalten sind. 

(2) Der Stiftungsrat hat insbesondere folgende Aufgaben:

1. die Beschlussfassung �ber die Verwendung der Finanzmittel, �ber die 
F�rderung von Forschungsvorhaben und Projekten sowie �ber die 
Durchf�hrung publizistischer Ma�nahmen,

2. die Beschlussfassung �ber den j�hrlichen Haushaltsplan,

3. die Pr�fung der Jahresrechnung und Beschlussfassung �ber den 
Bericht �ber die Erf�llung der Zwecke der Stiftung,

4. die Beschlussfassung �ber Aufstellung und �nderung einer 
Gesch�ftsordnung, Satzungs�nderungen und die Aufl�sung der 
Stiftung.7

§ 8 Gerichtliche Vertretung

Die Stiftung wird gerichtlich und au�ergerichtlich von dem Vorsitzenden des 
Stiftungsrates und einem weiteren Mitglied des Stiftungsrates vertreten. 

7 Geändert durch Beschluss des Stiftungsrates vom 13.11.1992.



Satzung Stiftung set - 5 – Stand   17.02.2010

§ 9 Geschäftsführung

(1) F�r die laufenden Gesch�fte bestellt der Stiftungsrat einen hauptamtlichen 
Gesch�ftsf�hrer und einen ehrenamtlichen Stellvertreter.8

(2) Der Gesch�ftsf�hrer hat insbesondere folgende Aufgaben:

1. die Sitzungen der Organe und Gremien vorzubereiten und deren 
Beschl�sse auszuf�hren,9

2. im Auftrag des Stiftungsrates j�hrlich einen Haushaltsplan aufzustellen 
und dem Stiftungsrat vorzulegen,

3. eine Jahresrechnung, verbunden mit einem Bericht �ber die Erf�llung 
der Zwecke der Stiftung, dem Stiftungsrat vorzulegen. 

§ 10 Kuratorium10

(1) Das Kuratorium besteht aus bis zu 16 Mitgliedern1112. Hiervon sind drei 
Mitglieder vom Stiftungsrat aus Vertretern des �ffentlichen Lebens, 
insbesondere der Kirchen und Gewerkschaften zu w�hlen. 

(2) Die Bundesministerien haben das Recht, insgesamt drei und die 
Bundesl�nder haben das Recht, insgesamt einen Vertreter in das Kuratorium 
zu entsenden.13

(3) Die �brigen neun Mitglieder des Kuratoriums sind aus dem Kreis der 
Tierschutzorganisationen, der Wissenschaft und der Industrie vom Stiftungsrat 
zu w�hlen. 

(4) Alle Mitglieder des Kuratoriums werden auf die Dauer von vier Jahren gew�hlt. 
bzw. gem. Abs. 2 in das Kuratorium entsandt.

(5) Das Kuratorium w�hlt aus seiner Mitte f�r die Dauer von vier Jahren einen 
Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden.

(5) Der Vorsitzende des Kuratoriums soll14 dieses mindestens einmal j�hrlich mit 
Angabe der Tagesordnung einberufen; er leitet die Sitzung15 Er hat das 
Kuratorium auf Verlangen des Stiftungsrates oder von mindestens sechs 
Mitgliedern des Kuratoriums einzuberufen. 

8 Geändert durch Beschluss des Stiftungsrates vom 13.11.1992.
9 Geändert durch Beschluss des Stiftungsrates vom 13.11.1992.
10Geändert durch Beschluss des Stiftungsrates vom 19.09.2001.
11 Geändert durch Beschluss des Stiftungsrates vom 13.11.1992.
12 Geändert durch Beschluss des Stiftungsrates vom 19.09.2001
13 Geändert durch Beschluss des Stiftungsrates vom 13.11.1992.
14 Die Worte "im ersten Vierteljahr" wurden laut Beschluss des Stiftungsrates vom 14.02.1991 gestrichen.
15 Geändert durch Beschluss des Stiftungsrates vom 13.11.1992.
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§ 11 Aufgaben des Kuratoriums

Das Kuratorium hat folgende Aufgaben.

1. den Stiftungsrat in allen Fragen zu beraten, die Zwecke der Stiftung 
betreffen,

2. Vorschl�ge zur Umsetzung des Stiftungszweckes zu erarbeiten und 
dem Stiftungsrat zur Beschlussfassung vorzulegen,16

3. die Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirates vorzuschlagen. 

§ 12 Wissenschaftlicher Beirat

(1) Der Wissenschaftliche Beirat besteht aus Wissenschaftlern, die auf Vorschlag 
des Kuratoriums vom Stiftungsrat f�r die Dauer von drei Jahren berufen 
werden. 

(2) Der Wissenschaftliche Beirat w�hlt aus seiner Mitte einen Sprecher. 

(3) Die Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats werden ehrenamtlich t�tig.

§ 13 Aufgaben des Wissenschaftlichen Beirats

(1) Der Wissenschaftliche Beirat ber�t die Organe der Stiftung in 
wissenschaftlichen Fragen. 

(2) Der Wissenschaftliche Beirat schl�gt dem Stiftungsrat mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln seiner Mitglieder die zu f�rdernden Forschungsvorhaben und –
projekte vor; bei deren Auswahl kann der Stiftungsrat auch nicht dem 
Wissenschaftlichen Beirat angeh�rende Sachverst�ndige hinzuziehen. 

(3) Der Wissenschaftliche Beirat ber�t nach Abschluss der gef�rderten 
Forschungsvorhaben und –projekte deren Ergebnisse und berichtet dar�ber 
dem Stiftungsrat.17

§ 14 Satzungsänderungen

(1) Satzungs�nderungen beschlie�t der Stiftungsrat mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln seiner Mitglieder. Beschl�sse �ber Satzungs�nderungen, die den 
Stiftungszweck betreffen, sind vor dem Inkrafttreten dem zust�ndigen 
Finanzamt zwecks Best�tigung vorzulegen, damit die Gemeinn�tzigkeit der 
Stiftung im steuerlichen Sinn nicht beeintr�chtigt wird.18

16 Eingefügt durch Beschluss des Stiftungsrates vom 13.11.1992.
17 Eingefügt durch Beschluss des Stiftungsrates vom 13.11.1992.
18 Geändert durch Beschluss des Stiftungsrates vom 13.11.1992.
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(2) Die Stiftung kann durch Beschluss des Stiftungsrates mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der Mitglieder aufgel�st werden.

(3) Bei Aufl�sung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall der 
steuerbeg�nstigten Zwecke f�llt das Verm�gen an eine vom Stiftungsrat zu 
bestimmende juristische Person des �ffentlichen Rechts oder eine andere 
steuerbeg�nstigte K�rperschaft zur Verwendung f�r die F�rderung des 
Tierschutzes gem. � 52 II Nr. 14 AO.19

§ 15 Stiftungsaufsicht

Die Stiftung unterliegt der Aufsicht des Landes gem�� den Vorschriften des Landes-
Stiftungsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung.

Ende der Satzung

19 Geändert durch Beschluss des Stiftungsrates vom 17.02.2010.


